
Unserer Umwelt zuliebe!

Allgemeiner Teil 
Amt der Oö. Landesregierung 

Umwelterklärung 2021



Zum besseren Verständnis und zur bes-
seren Lesbarkeit haben wir die Umwelt-
erklärung 2021 in zwei Teile gegliedert:  
 
• Im Allgemeinen Teil sind jene Infor -

mationen enthalten, die für alle 
Dienststellen und Einrichtungen des 
Amtes der Oö. Landesregierung bzw. des 
Landes OÖ relevant sind und deren Um-
weltmanagementsystem nach der 
EMAS-Verordnung validiert ist. 

In alphabetischer Reihenfolge sind das 
derzeit die Standorte 
• Amtsgebäude Hafenstraße 22  

(Werkhof) 
• Amtsgebäude Promenade 31  

(Oö. Landesrechnungshof) 

• Amtsgebäude Promenade 37 
• Berufsschule Linz 8 
• Betriebswerkstätte Linz 
• Landwirtschaftliche Berufs- und  

Fachschule Lambach 
und die 
• Straßenmeisterei Ansfelden. 

 
• Für jeden dieser Standorte gibt es zu- 

sätzlich noch einen standortspezifischen 
Teil. In diesem sind alle standortbezoge-
nen Informationen zum Umweltmanage-
mentsystem dokumentiert. 

 
Die validierte Umwelterklärung besteht 
somit aus dem Allgemeinen Teil und dem 
jeweiligen standortspezifischen Teil. 
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I. Unsere umweltrelevanten  
Grundsätze (Umweltpolitik)
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Das Land Oberösterreich befürwortet und unterstützt schon seit vielen Jahren den 
aktiven Umweltschutz. Bereits 1991 wurde im Leitbild der oberösterreichischen 

Landesverwaltung festgeschrieben, dass „wir unsere Aufgaben umweltbewusst erledi-
gen und unser Handeln danach ausrichten, welche Auswirkungen auf Mensch und 
Natur damit verbunden sind.“ 

Im Management- und Unternehmenskonzept der oberösterreichischen Landesverwal-
tung im Sinne einer wirkungsorientierten Verwaltung mit seinen Teilkonzepten und 
den dazu veröffentlichten Leitbildern ist ebenfalls der aktive Umweltschutz verankert.  

Umwelt relevante Grundsätze 
Wir müssen gemeinsam dazu beitragen, unseren Planeten lebenswert zu erhalten und zu gestalten. Dieses 
Vorhaben wird nur dann gelingen, wenn auf allen Ebenen daran gearbeitet wird.  
Wir bekennen uns als zukunftsorientiertes Unternehmen mit besonderer Vorbildwirkung dazu, alle mit dem 
Umweltmanagementsystem in Verbindung stehenden Leistungen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten, unserer Unternehmensstrategie WOV und unter Berücksichtigung der Grundsätze der Haushaltspolitik des 
Landes OÖ mit möglichst geringen Umweltbelastungen zu erbringen und dabei die Umweltleistungen kontinu-
ierlich zu verbessern. 
Schutz der Umwelt heißt für uns, Gefahren für Menschen und Umwelt bestmöglich zu vermeiden, den Res-
sourcen- und Energieverbrauch kontinuierlich zu optimieren und Emissionen und Abfälle soweit als möglich 
zu minimieren.  
Um diese grundlegenden Ziele im Umweltbereich wirksam zu erreichen, arbeiten wir nach folgenden Grundsätzen: 

• Wir implementieren zur dauerhaften Sicherstellung des betrieblichen Umweltschutzes ein wirksames Um-
weltmanagementsystem, das wir kontinuierlich weiterentwickeln und über dessen Entwicklung wir die Ent-
scheidungsträger/innen und die Mitarbeiter/innen regelmäßig informieren. 

• Wir überprüfen und beurteilen regelmäßig die Umweltaspekte unserer Dienstleistungen und leiten daraus 
weitere Ziele und Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes ab. 

• Wir beschaffen bevorzugt die in Herstellung, Gebrauch und Entsorgung insgesamt umweltverträglichsten 
Produkte. 
Energie, Wasser und Materialien nutzen wir sparsam und umweltbewusst. 
Bei zukünftigen Investitionen ziehen wir die Umweltauswirkungen im Voraus in Betracht und leisten somit 
einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

• Wir informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Umweltaspekte und fördern dadurch das 
umweltbewusste Verhalten. Jede/r Mitarbeiter/in ist sich ihrer/seiner Vorbildfunktion bewusst. 

• Wir setzen auf Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Damit stärken wir bei unseren Kundinnen und Kun-
den das Umweltbewusstsein und regen andere Einrichtungen und Unternehmen zur Nachahmung an. 

 

 

Dr. Erich Watzl 
Landesamtsdirektor 

In Präzisierung und Umsetzung dieser Bekenntnisse sind für unsere Dienststellen und Einrichtungen mit einem 
betrieblichen Umweltmanagementsystem nachstehende Grundsätze wesentlich: 

Präambel



II. Zur Entwicklung von EMAS  
im Land OÖ
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Landesamtsdirektor  
Dr. Erich Watzl

Landespräsidialdirektorin 
Mag.a Antonia Licka

"Die Erwartungen haben sich mehr als er-
füllt und wir haben mit EMAS bereits be-
achtliche Erfolge - sowohl auf ökologischer 
als auch auf wirtschaftlicher Seite -  
erzielt. 
Insbesondere leistet EMAS einen wesent-
lichen Beitrag zur Verwirklichung der 
Ziele des Pariser Klimaschutzabkom-
mens 2015 und der Ziele der Europäi-
schen Union, sowie zur Erreichung der 
Klimaneutralität Österreichs bis 2040. 
Zur Erreichung der Klimaziele setzt das 
Land Oberösterreich verstärkt auf erneu-

erbare Energie, wobei die Nutzung der 
Sonnenenergie mittels Photovoltaikanla-
gen einen besonderen Schwerpunkt dar-
stellt. 
Auch haben die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter das System sehr gut angenom-
men. Besonders gefreut hat uns die 
Verleihung des EMAS-Umweltpreises an 
das Amt der Oö. Landesregierung und 
der Gewinn des europäischen EMAS-
Awards 2009 – ein sichtbares Zeichen 
dafür, dass wir mit unseren Bemühungen 
auf dem richtigen Weg sind." 

Haben sich die Erwartungen des Amtes der Oö. Landesregierung  
als „EMAS-Organisation“ erfüllt? 

Palette der EMAS-Standorte von Amtsge-
bäuden, dem Landesrechnungshof bis 
hin zur Straßenmeisterei oder Schulen 
des Landes OÖ. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse kommen dann auch gleich-
artigen Einrichtungen in der Landesver-
waltung zugute“, betonen Landesamts- 
direktor Dr. Erich Watzl und Landespräsi-
dialdirektorin Mag.a Antonia Licka.

„Aufgrund der bisherigen positiven Erfah-
rungen mit unserem Umweltmanage-
mentsystem haben wir in unserer 
Strategieplanung die etappenweise Aus-
weitung auf weitere Objekte und Einrich-
tungen vorgesehen.  
Bei der Ausweitung des Managementsys-
tems achten wir auch darauf, möglichst 
unterschiedliche Einrichtungstypen in 
das UMS einzubeziehen. So reicht die 

Wie geht es mit EMAS in der Oö. Landesverwaltung weiter?

Landesamts -
direktor  
Dr. Erich Watzl 
und Landes-
präsidial- 
direktorin  
Mag.a Antonia 
Licka erläutern 
die Gründe für 
die Aufrecht- 
erhaltung und 
und schritt-
weise Auswei-
tung des 
Umweltmana-
gementsys-
tems:
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III. Die Umweltorganisation und 
das Umweltmanagementsystem
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Unser Umweltmanagementsystem und 
die dahinter stehende Organisation 

sind speziell auf die Bedürfnisse und Ziele 
der Amtsorganisation zugeschnitten.  

Damit wurde eine wirksame und durch-
gängige Kommunikationsstruktur von der 
Obersten Führungsebene bis hin zu den 
einzelnen Bediensteten am Standort auf-
gebaut und leistet die Organisations-
struktur Gewähr, dass das 
Umweltmanagementsystem an den 
Standorten effektiv umgesetzt wird.  

Herr Landesamtsdirektor Dr. Erich Watzl 
ist der Leiter des Inneren Dienstes und 
fungiert somit als „Oberstes Führungs-
gremium“ gemäß der EMAS-Verordnung. 

Frau Landespräsidialdirektorin  
Mag.a Antonia Licka kommt die direkti-
onsinterne Koordinierung in der Linie zu. 

Als Leiter der Abteilung Gebäude- und 
Beschaffungs-Management (GBM) und 
EMAS-Auftraggeber ist Herr Mag. Gerhard 
Burgstaller für die grundlegende Umset-
zung und Aufrechterhaltung des Umwelt-
managementsystems (UMS) verantwortlich. 
Für das Amtsgebäude Hafenstraße 22 
(Werkhof) nimmt er als Abteilungsleiter 
zugleich die Funktion der Obersten Lei-
tung wahr. 

Das „Zentrale Umweltmanagement“ 
unter Leitung des Umweltmanagement-
beauftragten Mag. Reinhard Peirlberger 
und die in den Dienstellen vor Ort tätigen 
EMAS-Kontaktpersonen („Dezentrales 
Umweltmanagement“) treiben die Um -
setzung des UMS voran.  

Die EMAS-Kontaktpersonen (EKP) sind 
vor allem Informationsbindeglied zwischen 
den Mitarbeiter/innen am Standort und 
dem Zentralen Umweltmanagement. 

Die umweltrelevanten Fachbereiche der 
Abteilung GBM und die sonstigen Dienst-
stellen mit innerbetrieblicher Umweltrele-
vanz bilden die interne Systemgrenze von 
EMAS und runden die EMAS Organisation 
ab. 

Generell trägt jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter, gleichgültig in welcher 
Funktion und auf welcher Ebene, in 
ihrem/seinem Aufgabenbereich Verant-
wortung für den betrieblichen Umwelt-
schutz und zu dessen Sicherung und 
Verbesserung.  



EMAS-Systemgrenze

Abfallmanagement

Energiemanagement

Objektmanagement
GBM bzw. BauNE 2)

Zentrale Beschaffung 3)

Arbeitssicherheit / 
Dienstnehmerschutz 3)

Umweltrelevante 
Fachbereiche GBM

Vertreter Oberstes Führungsgremium
Landesamtsdirektor

Zentrales Umweltmanagement 2)

Vertreter/innen der Abteilung GBM
bzw. der Abteilung BauNE

Dezentrales Umweltmanagement
Dienststellenleiter/innen vor Ort

EMAS-Kontaktpersonen in den Dienststellen vor Ort

Direkitonsinterne Koordination
Landespräsidialdirektorin

EMAS Auftraggeber 1)

Abteilungsleiter GBM, 
Geschäftsführer LIG

Bedienstete
in den Dienststellen / Gebäuden / Objekten

Facility-Management-
System

DIE UMWELTORGANISATION UND DAS UMWELTMANAGEMENTSYSTEM6

1) zugleich Vertreter des Obersten Führungsgremiums für Amtsgebäude Hafenstraße 22, 4020 Linz (Werkhof) 
2) Vertreter/innen aus den Bereichen Abfall-, Energie- und Objektmanagement der Abteilung GBM (bzw. BauNE für die Straßenmeistereien) bilden das Zentrale Umweltmanagement 
3) Die „Zentrale Beschaffung“ und die zuständige Sicherheitsfachkraft der Abt. GBM werden in Angelegenheiten des „Ökologischen Beschaffungswesens“ bzw. des „Dienstnehmerschutzes“ eingebunden 

EMAS – Organisations- und Kommunikationsstruktur 
Land Oberösterreich
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Zentrale  
Ansprech -
personen  
zum Umwelt-
management-
system im 
Land OÖ

Information 
und Kommu-
nikation – 
Einbeziehung 
der Bediens-
teten

Vertreter der Obersten Leitung

Landesamtsdirektor Dr. Erich Watzl

Direktionsinterne Koordination

Landespräsidialdirektorin Mag.a Antonia Licka

EMAS-Auftraggeber

Mag. Gerhard Burgstaller, Abteilungsleiter Gebäude- und Beschaffungs- 
Management (GBM) und Geschäftsführer der Landes-Immobilien GmbH

Zentrales Umweltmanagement („Zentrales Umweltteam“)

Mag. Reinhard Peirlberger, Umweltmanagementbeauftragter (GBM)

DI Siegfried Hübler (GBM, Leiter Referat Haustechnik/Energiemanagement)

EUR Ing. Jürgen Schreihofer (GBM, Leiter Stabstelle Facility-Management-System)

Sabine Weismann (GBM, Objektmanagerin Amtsgebäude Promenade 31 und 37) 
Christine Richtsfeld (GBM, Objektmanagerin Berufsschulen und Landwirt-
schaftliche Berufs- und Fachschulen) 
Ing. Friedrich Schmidtbauer und Ing. Bernhard Eckerstorfer (BauNE, Objekt-
manager Straßenmeistereien)

Information schafft Motivation und ist 
damit das beste Erfolgsrezept für ein 
wirksames Umweltmanagementsystem 
vor Ort. Die Beiträge aller Bediensteten 
sind es, sei es durch sachgerechte Ab-
falltrennung, bewussten und sparsamen 
Umgang mit Ressourcen oder das Ein-
bringen von Verbesserungsvorschlägen, 
die mithelfen, die Umweltleistungen kon-
tinuierlich zu verbessern. Neben geziel-
ter, direkter Information der Mitarbeiter/ 
innen durch Schulungen zu speziellen 
EMAS-Themen (z. B. Energiespartipps) 
finden sich im Intranet alle wichtigen In-
formationen, die über das UMS ausrei-
chend informieren.  

Eine ausreichende Einbindung der be-
troffenen Bediensteten am Standort ist 

ganz entscheidend für den nachhaltigen 
Erfolg. Durch die Einrichtung der gut ge-
schulten und sehr engagierten EMAS-
Kontaktpersonen an den Standorten ist 
gewährleistet, dass die Mitarbeiter/in-
nen bestmöglich in die Umsetzung und 
Weiterentwicklung des UMS eingebun-
den sind.  

Für Mitarbeiter/innen besteht die Mög-
lichkeit, über die EMAS-Kontaktpersonen 
oder auch direkt an das Zentrale Um-
weltmanagement eigene Ideen und Vor-
schläge im Sinne der kontinuierlichen 
Verbesserung heranzutragen. Die aufge-
baute Organisationsstruktur ist somit 
auch Garant für eine durchgängige 
und funktionierende Kommunikations-
struktur. 
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Unsere Mitarbeiter/innen tragen Verantwortung für das Umweltmana-
gement und sind sich dieser Verantwortung bewusst! 

Damit diese Bewusstseinsbildung und damit das umweltbewusste Ver-
halten noch gefördert werden, haben wir für sie „Verhaltensregeln“ ent-
wickelt, damit jede/r seinen/ihren persönlichen Beitrag zum aktiven 
Umweltschutz bestmöglich leisten kann.

Umwelt -
bewusstes  
Verhalten

Als Abteilungsleiter nimmt er zugleich für 
den Werkhof (Amtsgebäude Hafenstraße 
22) die Funktion der Obersten Leitung 
wahr und ist hauptverantwortlich für die 
amtsinterne EMAS-Organisation und die 
Gesamtumsetzung des Managementsys-
tems. 

Wir betrachten 
mittlerweile den 
Umweltschutz als 
Selbstverständnis

Fragen an Mag. Burgstaller: 

Was hat sich seit der Einführung 
von EMAS geändert? 

„Seit der Einführung von EMAS im Jahr 
2008 hat sich vieles getan, verändert und 
weiterentwickelt. Zahlreiche bauliche und 
organisatorische Maßnahmen wurden um-
gesetzt und tragen dazu bei, Ressourcen 
und Energie zu sparen. Damit haben sich 
nicht nur Emissionen verringert, sondern 
wurden auch Kosten nachhaltig gesenkt.  

Das funktioniert nur mit klaren Zuständig-
keiten, kontinuierlichem Fortschritt und 

guter Teamarbeit. Es ist uns gelungen, ein 
gut funktionierendes und vor allem praxis-
orientiertes Umweltmanagementsystem 
einzuführen und dauerhaft zu implemen-
tieren.  

Wir profitieren von den zahlreichen Vor-
teilen die das System bietet. Ganz beson-
ders möchte ich hier die nachweisliche 
Einhaltung der umweltrelevanten Rechts-
vorschriften hervorheben, die nun durch 
EMAS sozusagen „nebenbei“ mitgeht 
und das ist ein wichtiges Thema, auch im 
Hinblick auf den Bedienstetenschutz. 

 

Die Entwicklung und lfd. Umsetzung an-
gemessener und zugleich wirksamer Um-
weltprogramme unter Einbindung der 
Betroffenen ist für uns eine der Grundvo-
raus-setzungen und zugleich Garant für 
den nachhaltigen Erfolg. 

Unsere mit dem Umweltmanagementsys-
tem erzielten Erfolge können sich sehen 
lassen und werden regelmäßig in den 
Umwelterklärungen veröffentlicht“, er-
klärt Abteilungsleiter und Geschäftsfüh-
rer der Landes-Immobilien GmbH Mag. 
Gerhard Burgstaller. 

Mag. Gerhard 
Burgstaller ist 
als Geschäfts-
führer der 
Landes-Immo-
bilien GmbH 
(LIG) unmittel-
barer Eigentü-
mervertreter 
der Amtsge-
bäude und 
Leiter der  
Abteilung  
Gebäude- und 
Beschaffungs- 
Management 

PR
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AT

Mag. Gerhard Burgstaller

„
„
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Im Umweltmanagementsystem-Hand-
buch (UMS-H) werden die Teile des ge-
samten Umweltmanagementsystems 
dargestellt und unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der EMAS-Verordnung die 
von uns verwendeten Instrumente zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Um-
weltleistung beschrieben. Diese Ma-
nagementdokumentation ist eine 
zusammenfassende Darstellung der not-
wendigen Tätigkeiten und Abläufe zur Si-
cherstellung einer dauerhaften 
Integration des Umweltschutzes am 
Standort und stellt die interne Organisa-
tionsnorm dar. Darüber hinaus werden 

im UMS-H die grundsätzlichen Aufgaben, 
Verantwortungen und Befugnisse zu-
sammenfassend beschrieben und die 
aktuellen Vereinbarungen, Dokumente 
und Berichte aufbewahrt. 

Das UMS-H erscheint ausschließlich in 
elektronischer Form und ist im Intranet 
des Landes OÖ veröffentlicht. Dadurch 
ist sichergestellt, dass allen Betroffenen 
die aktuelle Version zugänglich ist und 
zudem einzelne Kapitel oder Abschnitte 
im Rahmen des elektronischen Ände-
rungsdienstes leicht ausgetauscht wer-
den können. 

Management-
dokumentation

Mag. Reinhard 
Peirlberger ist 
als Umwelt-
management-
beauftragter 
verantwortlich 
für die Doku-
mentation und 
Koordination 
aller Maßnah-
men zur Ein-
führung, 
Aufrechterhal-
tung und Wei-
terentwicklung 
des Umwelt-
management-
systems

Wir nutzen die 
Umwelt-Audits als 
Chance für Ver-
besserungen

„Vor allem die internen Audits stellen für 
uns eine wichtige Grundlage zur perma-
nenten Weiterentwicklung des Umwelt-
managements dar, da mit diesem 
Instrument alle Anregungen und Emp-
fehlungen erfasst und dokumentiert wer-
den. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden dann auf ihre Umweltrelevanz 
hin bewertet und die Ergebnisse über 
das Management-Review an die Oberste 
Leitung kommuniziert,“ so der Leiter des 
Umwelt-Auditteams und Umweltmanage-
mentbeauftragte, Mag. Reinhard Peirl-
berger.

„
PR

IV
AT

Mag. Reinhard Peirlberger

„



Die Sicherstellung der Rechtskonformität 
erfolgt mit Hilfe unseres elektronischen Fa-
cility-Management-Systems „RkV-View“, 
das allen für die Einhaltung der Umweltvor-
schriften Verantwortlichen zugänglich ist. 

Im Zuge von Legal Compliance werden 
alle relevanten Rechtsvorschriften (Ge-
setze, Verordnungen, Bescheide, privat-
rechtliche Vereinbarungen) erfasst und 
standortbezogen zugewiesen. In den Be-
reichen Abfallwirtschaft, Brandschutz 
und Dienstnehmerschutz finden sich die 
wesentlichsten rechtlichen Bestimmun-
gen die von uns zu berücksichtigen sind. 
Einmal im Jahr werden die für die Einhal-
tung dieser Vorschriften verantwortlichen 
Personen „automatisch“ über das EDV-
System aufgefordert, die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften zu überprüfen und 
dies folglich im Facility-Management-Sys-
tem (FM-System) zu quittieren. Mit der 

Quittierung wird bestätigt, dass im Zuge 
der Überprüfung zur Einhaltung der 
Rechtsvorschriften keine Abweichungen 
festgestellt wurden.  

Die Aktualisierung und Wartung der 
rechtlichen Bestimmungen erfolgt regel-
mäßig (zumindest einmal im Jahr) von 
zentraler Stelle durch das Steuerungs-
team „Anlagenmanagement“ der Abtei-
lung GBM. Wesentliche Medien dazu 
sind u. a. Internet (Rechtsinformations-
system des Bundes) und diverse Fach-
zeitschriften (z. B. Recht der Umwelt). 
Ebenso tragen die internen Audits zur Si-
cherstellung der Rechtskonformität bei. 

Zu erwähnen ist noch, dass auch die 
Überwachung der Termine unserer prüf- 
und wartungspflichtigen Anlagen (z. B. 
Feuerlöscher, elektrische Anlagen etc.) 
EDV-unterstützt durch das interne „Faci-
lity-Management-System“ erfolgt.  

Zur Erreichung der Klimaziele setzt das 
Land Oberösterreich verstärkt auf erneu-
erbare Energie. Entsprechend der vom 
Oberösterreichischen Landtag beschlos-
senen „OÖ Photovoltaik Strategie 2030“, 
die ein Baustein der Landesenergiestra-
tegie „Energie-Leitregion OÖ 2050“ ist, 
stellt die Nutzung der Sonnenenergie 
mittels Photovoltaikanlagen einen be-
sonderen Schwerpunkt dar. 

Von 2010 bis 2020 wurde die Leistung 
um das Zwanzigfache erhöht. Bis 2030 
soll die derzeitige Leistung im Zuge der 
Photovoltaikinitiative noch weiter gestei-
gert werden. 

Einleitend ist vorauszuschicken, dass die 
Dienststellen des Landes OÖ angehalten 

sind, die Leistungen der Zentralen Be-
schaffung der Abteilung Gebäude- und 
Beschaffungs-Management – und damit 
auch deren ökologische Standards – zu 
nutzen.  

Seitens der Zentralen Beschaffung wird 
zur Verbesserung der Umweltfreundlich-
keit im Rahmen des Einkaufs auf Fachli-
teratur und insbesondere auf den 
„Ökoleitfaden des Landes OÖ“ bzw. nun-
mehr neu die „naBe-Kriterien“ der Bun-
desländer (Öko-Beschaffungs-Kriterien 
des Bundes, die mit den Bundesländern 
harmonisiert wurden) zurückgegriffen.  

Ziel dieser Kriterien ist es, das Bestbieter-
Auswahlverfahren unter Berücksichtigung 
ökologischer Kriterien durchzuführen. 
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Sicherstellung 
der Rechts-
konformität

Photovoltaik-
initiative des 
Landes Ober-
österreichs

Eine Abfrage in der Datenbank (RKV-View) hat gezeigt, dass alle für die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften verantwortlichen Personen die fest-
gelegten Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften überprüft haben, 
wodurch davon auszugehen ist, dass an den Standorten alle Vorschrif-
ten rechtskonform umgesetzt werden.
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Entwicklung der Photovoltaikanlagen



Einleitend ist vorauszuschicken, dass die 
Dienststellen des Landes OÖ die Leistun-
gen der Zentralen Beschaffung der Ab-

teilung Gebäude- und Beschaffungs-Ma-
nagement und damit auch deren ökolo-
gische Standards nutzen.  

DIE UMWELTORGANISATION UND DAS UMWELTMANAGEMENTSYSTEM12
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Umwelt-
freundliche 
Beschaffung

Aktuelle öko-
logische Akti-
vitäten der 
„Zentralen 
Beschaffung“ 
der Abteilung 
GBM

Seitens der Zentralen Beschaffung wird zur 
Verbesserung der Umweltfreundlichkeit im 
Rahmen des Einkaufs auf Fachliteratur 
und insbesondere auf den "Ökoleitfaden 
des Landes OÖ" bzw. nunmehr neu die 
„naBe-Kriterien“ der Bundesländer (Öko-
Beschaffungs-Kriterien des Bundes, die mit 
den Bundesländern harmonisiert wurden) 
zurückgegriffen.  

Ziel dieser Kriterien ist es, das Bestbieter-
Auswahlverfahren unter Berücksichtigung 
ökologischer Kriterien durchzuführen. 

Grundsätzlich gilt, dass bei Preisgleichheit 
immer dem ökologischeren Produkt der 
Vorzug zu geben ist. 

Von der Landesbeschaffung werden vor-
wiegend energiesparende Geräte be-
schafft, was sich insgesamt sehr positiv 
auf den Energieverbrauch auswirkt. 

Aktuelle ökologische Aktivitäten der "Zen-
tralen Beschaffung" der Abteilung GBM 

Nachhaltigkeit und Innovation noch stär-
ker verankert.  

Oberösterreich hat die Führung der Ar-
beitsgruppe „Harmonisierung der naBe-
Kriterien“ übernommen und konnte mit 
Vertretern anderer Bundesländer eine Har-
monisierung für 7 Produktbereiche errei-
chen. Diese Arbeitsgruppe wird noch alle 
weiteren Produktgruppen hinsichtlich einer 
möglichen Harmonisierung untersuchen 
und die bestehenden regelmäßig evaluie-
ren. Als nächstes sind die Produktgruppen 
„Mobilität“ und „Lebensmittel“ geplant. 

Nachdem nunmehr die naBe-Kriterien des 
Bundes im Ministerrat im Juli beschlossen 
wurden, können diese als Grundlage dafür 
herangezogen werden. 



Unabhängig davon wurden folgende Projekte 
federführend etabliert:  

• RegioLem (Auslobung regionaler Lebens-
mittel und Ermittlung seriöser Regionali-
tätskennzahlen in den 
Landesausspeisungen in OÖ);   

• Dynamisches Beschaffungssystem  (Ver-
gaberechtliche Absicherung im Lebensmit-
telbereich für KMU Anbieter) in 
Zusammenarbeit mit der BBG und das  

• Projekt „Österreich isst Regional“ (Projekt 
des BMK mit der BBG und BMLV sowie 
BMLRT und Bundesländern – hier hat OÖ 
den Lead im Bereich Kennzahlenermitt-
lung zur Etablierung eines bundesweiten 
Benchmarksystems) 

• Etablierung der Landeskoordinationsstelle 
für Regionale Lebensmittel in oö Landes-
küchen als Ansprechpartner für Dienststel-
len und Lieferanten sowie mit dem Ziel 
den regionalen und bio Anteil in oö Lan-
desküchen im Rahmen des Vergaberechts 
entsprechend zu steigern. 

Es ist ein gemeinsamer Aktionstag mit dem 
BMK zu einem Nachhaltigkeitsthema ge-
plant. Hier wird das BMK einen entsprechen-
den Vorschlag machen. 

Nachfolgend werden die Prämierungen von 
richtungsweisenden Projekten und die nach-
haltigen und innovativen Tätigkeiten als Be-
stätigung der herausragenden nachhaltigen 
und innovativen Leistungen des Landes OÖ 
aufgelistet: 

2009: Verleihung des European EMAS 
Awards in der Kategorie Verwaltung 

2015: Prämierung beim IÖB-Wettbewerb 
des BMVIT und BMDW: Projekt „eFIN“ 
– elektromobiler Fuhrpark innovativ 
und nachhaltig 

2016: Prämierung beim IÖB-Wettbewerb 
des BMVIT und BMDW: Projekt „Bio-
Clean“ – enzymbasierte Abluftreini-

gung in Oö. Landesküchen (Vermei-
dung des Einsatzes aggressiver Reini-
gungsmittel, Reduzierung des 
Brandrisikos und Reduzierung der 
Kosten) 

Prämierung beim IÖB-Wettbewerb 
des BMVIT und BMDW: Projekt 
„2SEC“ – barrierefreies Notrufsystem 
für alle Sinne (ursprünglich nur als in-
novative Alternative zum aktuellen 
herkömmlichen akustischen Notruf-
system in Liften gedacht, bieten sich 
zusätzliche Möglichkeiten als Kom-
munikationstool, wodurch letztendlich 
auch eine entsprechende CO2-Redu-
zierung durch die Vermeidung von 
Fehlalarmen erfolgt). 

2017: Prämierung Klimaaktiv-Staatspreis 
„für Kompetenz im Klimaschutz“ für 
das Projekt „eFIN“ 

2018: Prämierung beim IÖB-Wettbewerb 
des BMVIT und BMDW: Projekt „Al-
tUni“ – die Oö. Alternative zum Uni-
mog (ein neues Kommunalfahrzeug 
mit wesentlichen Vorteilen für Stra-
ßenerhaltungsbetriebe). 

Prämierung mit dem Energy Globe 
OÖ Ehrenpreis für das Gesamtkon-
zept und die umgesetzten nachhalti-
gen und innovativen Tätigkeiten 
daraus 

2019: Prämierung mit dem Umweltmana-
gementstaatspreis vom BMNT und 
mit dem Verwaltungsstaatspreis vom 
BMÖDS für das Projekt „BioClean“ 
und die Ergebnisse daraus. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass 
durch das besondere Engagement der Zen-
tralen Beschaffung des Landes Oberöster-
reich speziell auch durch die Tätigkeiten auf 
länderübergreifender und Bundes-Ebene, die 
umweltfreundliche Beschaffung im öffentli-
chen Bereich nachhaltig verbessert wird.
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Das Land Oberösterreich unterstützt schon 
seit vielen Jahren die umweltfreundliche 
Mobilität der Mitarbeiter/innen und Kun-
den in Form eines betrieblichen Mobilitäts-
managements, das die 
Rahmenbedingungen an allen Standorten 
der Hoheitsverwaltung verbessert.  

Das Projekt „mOm“ wird im Auftrag der Ab-
teilung Personal von  einer Landesarbeits-
gruppe koordiniert. 

 

mOm – mobil 
ohne Motor  
Betriebliches 
Mobilitätsma-
nagement im 
Oö. Landes-
dienst 

LA
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OÖ
/K
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R

Für alle Bediensteten stehen die Infor-
mationen über die Leistungen des Lan-
desmobilitätsmanagements im 
Landes-Intranet sowie in Beiträgen der 
Mitarbeiter/innen-Zeitschrift "Wir Lan-
desbediensteten" zur Verfügung. Weiters 

werden im Rahmen der jährlichen Ge-
sundheitstage – sofern sie coronabe-
dingt stattfinden können – Infos zu 
„mOm“ verbreitet und Aktionen wie Rad-
lerfrühstück und Dienstradservice ange-
boten.   

Informationen, 
Vernetzung

Dienstfahrrä-
der, ÖV-Fahrt-
kostenzu- 
schüsse und 
umwelt-
freundliche 
Dienstwagen

Im und rund um das Landesdienstleis-
tungszentrum wurden mehr als tausend 
Radabstellplätze für Beschäftigte und 
Kunden errichtet. Es stehen eine große 
Anzahl von Diensträdern zur Verfügung, 
u. a. Falträder zum Kombinieren mit 
Bahnfahrten bei Dienstreisen sowie 
Elektrofahrräder.  

Das Land Oberösterreich fördert auch 
die Benutzung des öffentlichen Verkehrs 
durch einen erhöhten Fahrtkostenzu-
schuss. Konkret wird jenen Bedienste-
ten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
in den Dienst fahren, zum Fahrtkosten-
zuschuss ein Zuschlag von 50 Prozent 
der Differenz zwischen dem Fahrtkosten-
zuschuss und dem Preis der Jahreskarte 

ausbezahlt. Neue Mitarbeiter/innen bzw. 
jene, die den Dienstort wechseln, kön-
nen ein 1-monatiges Schnupperticket für 
den Öffentlichen Verkehr kostenlos in 
Anspruch nehmen. 

 Das Land Oberösterreich hat bereits in 
der Vergangenheit Fahrzeuge mit gerin-
gem Treibstoffverbrauch ankauft und 
sich bei Pilotprojekten beteiligt. (Pilotpro-
jekt Erdgas-Dienstkraftwagen, Nachrüs-
tung Partikelfilter, Biodiesel, 
Elektroautotest). Bis Ende 2021 wird der 
E-Mobilitätsanteil in der Landes-Dienst-
wagenflotte bereits 8 % betragen, bis 
2030 soll dieser Anteil auf 50 % steigen. 
Durch aktives Mobilitätsmanagement  
(z. B. Motivation zu vermehrten Dienst-
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reisen mit der Bahn) reduzierten sich die 
mit Dienstwagen zurückgelegten Kilo-
meter von 2010 bis 2019 um 20 % auf 

6,3 Miollionen Kilometer. Im Pandemie-
Jahr 2020 sank diese Zahl nochmals um 
20 % auf 4,9 Miollionen Kilometer. 

Der Dienstgeber Land OÖ stellt seinen 
Mitarbeiter/innen gute Radabstellanla-
gen, Umkleide- und Duschmöglichkeiten 
zur Verfügung, um das Radfahren in die 
Arbeit zu forcieren. Zur Bewusstseinsbil-
dung werden u.a. Radlerfrühstücks-Sa-
ckerl verteilt. Seit 2011 beteiligen sich 
zahlreiche Mitarbeiter/innen des Amtes 
der Oö. Landesregierung an der Aktion 
„OÖ. radelt zur Arbeit“, die seit 2019 

unter dem Namen „OÖ.radelt“ läuft. Da 
nach wie vor über 40 % der Autofahrten 
kürzer als 5 km sind, werden besonders 
jene Mitarbeiter/innen zum Umsteigen 
aufs Fahrrad und Mitmachen motiviert, 
deren Arbeitswege nur wenige Kilometer 
betragen. Unter anderem werden unter 
allen Teilnehmer/innen attraktive Waren-
preise verlost. 

Oö. Landes-
dienst fährt 
Rad

Maßnahmen 
zum Gesund-
heitsschutz 
der Mitarbei-
ter/innen

Daher wird gemeinsam mit 
dem Landespersonalaus-
schuss seit Jahren das Ge-
sundheitsförderprogramm 
„GEHSUND“ umgesetzt. Dabei 
soll mit abwechslungsreichen 
Bausteinen zu noch mehr Fit-
ness und Wohlbefinden beige-
tragen werden.  

„Mit dem Projekt ‚GEHSUND‘ 
hat das Land OÖ eine Vorrei-
terrolle bei der Gesundheits-
förderung mit einem 
ganzheitlichen Maßnahmen-
mix im öffentlichen Dienst 

übernommen. In Zeiten größerer Heraus-
forderungen ist es besonders wichtig, 
auf sich zu schauen. Daher ist es dem 
Land OÖ als Dienstgeber und der Perso-
nalvertretung ein Herzensanliegen, die 
Gesundheit aller Landesbediensteten 
aktiv und bestmöglich zu unterstützen“, 
so Landeshauptmann und Personalrefe-
rent Mag. Thomas Stelzer und der Ob-
mann des Landespersonalausschusses, 
Dr. Peter Csar.

Personalreferent und Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer unterstützt gemein-
sam mit dem Landespersonalausschuss 
(LPA) die Aktion „GEHSUND“.    

Als Arbeitgeber sehen wir uns verpflich-
tet, einen wesentlichen Beitrag für die 
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu leisten. Prävention und 
Gesundheitsvorsorge sind uns dabei be-
sondere Anliegen. Denn ganz gleich, wie 
jung oder wie alt wir sind – das seelische 
und körperliche Wohlbefinden soll 
immer an erster Stelle stehen.   
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Mag. Thomas Stelzer Dr. Peter Csar
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Mit unserem Gesundheitsförderungspro-
gramm wollen wir Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, ihre 
körperliche und geistige Fitness zu stei-
gern, die eigene Arbeits- und Lebensqua-
lität zu verbessern und neue Energie- 
quellen zu entdecken, um diese erfolg-
reich ausschöpfen zu können. 

Unser Jahresprogramm ist in drei Kate-
gorien gegliedert und finden Sie unter: 

Intranet > Personalvertretung > PV-Ser-
vice > Gesundheitsprogramm.  

Die Kategorie 

• „Das tut mir gut ...“ beinhaltet Be-
handlungen, unter  

BI
LD

ER
BO

X

• „Da mach ich mit ...“ können Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter selbst aktiv dabei 
sein unter  

• „Da will ich mehr erfahren ...“ werden 
Seminare und Workshops angeboten. 

Intranet  > Personalvertretung > PV-Ser-
vice  > Gesundheitsprogramm 

Leider mussten wir aufgrund Covid 19 alle 
Gesundheitsveranstaltungen bis Ende 
2021 absagen. Mit unserem kostenlosen 
Online-Angebot „Fit mit Maya“ bieten wir 
ein wöchentlich wechselndes Bewegungs-
programm für den Bildschirmarbeitsplatz 
zum Mitmachen an. 

Gesundheits-
förderungs-
programm
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IV. Bewertung der Umweltaspekte –  
Vorgehensweise und Systematik

Unsere wesentlichen direkten oder in-
direkten Umweltaspekte ermittelten 

wir anhand von Kriterien, für die wir eine 
Zahl zwischen 0 und 5 festlegten. Die 
Zahl 5 kennzeichnet eine sehr große Re-
levanz und die Zahl 1 eine sehr geringe 
Relevanz des Umweltaspekts.  

Jeder Umweltaspekt wurde aufgrund 
nachstehender Kriterien auf seine We-

sentlichkeit hin geprüft. Insgesamt wur-
den für jeden Umweltaspekt 5 (Unter-) 
Kriterien festgelegt. 

Die Ziffern der einzelnen Kriterien wur-
den dann addiert und die Gesamtpunk-
tezahl (max. 25 Punkte) gemäß nach- 
folgender Tabelle gewichtet, womit auch 
die Wesentlichkeit ermittelt wurde. 

Die Wesentlichkeit war gemeinsam mit 
dem möglichen Verbesserungsbedarf 
Grundlage für die Ermittlung des Hand-
lungsbedarfes.

Im Rahmen der ersten Bestandsauf-
nahme (Ist-Analyse) wurden nicht nur die 
Auswirkungen der betrieblichen Tätigkeit 
auf die Umwelt untersucht, sondern 
auch gleichzeitig mögliche Schwachstel-
len (Verbesserungs- bzw. Einsparungspo-
tentiale) aufgezeigt. Wir ermittelten also 
parallel zur Festlegung der Wesentlich-
keit den grundsätzlichen Verbesserungs-

bedarf. Somit wird nicht nur der Status 
Quo dargestellt, sondern diente die 1. 
Umweltprüfung als wichtige Grundlage 
für das Umweltprogramm. 

Die Verbesserungspotenziale wurden wie 
folgt eingeteilt: hoch / mittel / gering / 
keine. 

5 sehr große Relevanz des Umweltaspekts 

4 große Relevanz des Umweltaspekts 

3 mittlere Relevanz des Umweltaspekts 
oder nicht näher abschätzbar 

2 geringe Relevanz des Umweltaspekts 

1 sehr geringe Relevanz des Aspekts 

Wesentlichkeit des  
Umweltaspekts

sehr groß 21–25 Pkt.

groß 16–20 Pkt.

mittel 11–15 Pkt.

gering 6–10 Pkt.

sehr gering bis 5 Pkt.

Kriterien für 
die Ermittlung 
und Bewertung 
der Wesentlich-
keit der Um-
weltaspekte

Bewertung 
der Verbesse-
rungs- und 
Einsparungs-
potenziale

Ermittlung 
der Relevanz 
eines Umwelt-
aspektes
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Aus der Wesentlichkeit des 
Umweltaspektes und dem 
potentiellen Verbesserungs-
bedarf leitete sich für uns 
der Handlungsbedarf zur 
Setzung weiterer Maßnah-
men ab. 

Die Einteilung des Hand-
lungsbedarfes, der auch als 
Grundlage für die Entwick-
lung des Umweltprogramms 
herangezogen wurde, er-
folgte nach der ABC-Me-
thode. 

Beispiel:  
Ermittlung der Wesentlichkeit für einen Umweltaspekt 

Aufgrund der Bewertung der einzelnen 
Kriterien war die Wesentlichkeit mit 
„groß“ zu bewerten, die vorhandenen 
Verbesserungs- und Einsparungspoten-
ziale mit „mittel“, wodurch sich insge-
samt ein „notwendiger“ 
Handlungsbedarf ableitete. 

Die konkreten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Umweltleistungen sind im 
Umweltprogramm des jeweiligen Stand-
ortes beschrieben. Dieses ist ein ganz 
wesentlicher Teil des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses.  

 

Alle standortbezogenen Informationen 
zum Umweltmanagementsystem sind im 
jeweiligen standortspezifischen Teil der 
Umwelterklärung dokumentiert. 

Resultieren-
der Hand-
lungsbedarf 
aus den vor-
genommenen 
Bewertungen

Hinweis

Handlungsbedarf

akut (A) 
Sofortmaßnahmen sind einzuleiten

notwendig (B) 
mittelfristige Maßnahmen sind notwendig

gering (C) 
längerfristig sind noch geringfügige Maßnahmen möglich

keiner 
erreichten Status halten – Aspekt ist lfd. zu beobachten

5
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Gültigkeitserklärung

 
DI Dr. Rudolf Kanzian - EMAS-Umwelteinzelgutachter 

Hoferweg 24, 9560 Feldkirchen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS 
ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND  

VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 
RK-006/2022 - EMAS 

 

DI Dr. Rudolf Kanzian 
Feldkirchen, 19. April 2022 

Der unterzeichnende EMAS-Umwelteinzelgutachter DI Dr. Rudolf KANZIAN mit der Registrierungs-
nummer AT-V-0021 zugelassen für die Bereiche 84.11 und 85.32 (NACE-Code Rev. 2), bestätigt die 
Aufrechterhaltung der Begutachtung folgender Standorte des Amtes der OÖ Landesregierung 

− Amtsgebäude Hafenstrasse 22, 4020 Linz 
− Amtsgebäude Promenade 37, 4021 Linz 
− Amtsgebäude Promenade 31, 4021 Linz 
− Berufsschule Linz 8, Glimpfingerstraße 8b, 4020 Linz 
− Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule, 4650 Lambach 
− Straßenmeisterei Ansfelden, Traunuferstraße 98, 4052 Ansfelden.  

 
Die Organisation hat, wie in der Umwelterklärung 2021 angegeben, alle Anforderungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 in der 
Fassung der Verordnung EU 2017/1505 und 2018/2026 über die freiwillige Teilnahme von Organi-
sationen in einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprü-
fung (EMAS) erfüllt. 
 
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 
- die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1221/2009, 2017/1505 und 2018/2026 durchgeführt wurden,  
- das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die Nichtein-

haltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,  
- die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches, glaubhaftes 

und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des in der Um-
welterklärung angegebenen Bereichs geben. 
 

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrie-
rung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese 
Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet 
werden. 



Ihr Feedback ist uns wichtig – ein we-
sentlicher Bestandteil unserer Informa-

tions- und Kommunikationsphilosophie ist 
der offene Dialog mit unseren Kunden 
und der interessierten Öffentlichkeit als 
Leser dieser Umwelterklärung. 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Ver-
fügung und danken Ihnen schon vorab für 
Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre An-
regungen und jede Art von konstruktiver 
Kritik. 

Wir laden Sie auch ein, unsere Homepage 
des Landes Oberösterreich  

www.land-oberoesterreich.gv.at 
zu besuchen.

Wenn Sie Fragen zu unserem Umwelt-
managementsystem und zur Umwelt-
erklärung haben, wenden Sie sich 
bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung  
Direktion Präsidium 
Abteilung Gebäude- und  
Beschaffungs-Management 
Bahnhofplatz 1 (LDZ) 
4021 Linz  

 
Kontakt: 
Mag. Gerhard Burgstaller  
(Abteilungsleiter) 

Mag. Reinhard Peirlberger  
(Umweltmanagementbeauftragter) 

Telefon: (+43 732) 77 20-112 71 
Fax: (+43 732) 77 20-21 16 77 
E-Mail: gbm.post@ooe.gv.at 
 

Einladung zum Dialog 

EINLADUNG ZUM DIALOG20


